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SANKTIONEN GEGEN ARMUTSBETROFFENE 

Armut ist kein Verbrechen! 

Die Pandemie und die damit verbundenen wirt-

schaftlichen Verwerfungen führen zu einer starken 

Zunahme von Armut und Arbeitslosigkeit. Im Nied-

riglohnsektor verschwinden durch die notwendi-

gen Eindämmungsmassnahmen Tausende von Ar-

beitsstellen. 

Für Beschäftigte im Niedriglohnsektor hat sich deshalb 

die «Gefahr», auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, stark 

erhöht. Bedrohlich ist aber nicht nur die damit verbun-

dene Stigmatisierung, sondern aufgrund der Änderung 

des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) im Jahr 

2019 auch der Entzug der Aufenthaltsbewilligung und 

die mögliche Ausschaffung aus der Schweiz. Diese Ver-

schärfungen machen die Arbeit des Kafi Klick zur Un-

terstützung von Armutsbetroffenen umso notwendi-

ger.  

Ungeöffnete Briefe  

Seit über einem Jahr kommen immer wieder Besu-

chende völlig aufgelöst ins Kafi Klick, weil sie Post vom 

Migrationsamt erhalten haben. Teilweise sind die 

Briefe noch ungeöffnet, da sich die Personen nicht 

trauen, das Couvert allein aufzumachen. Viele dieser 

Schreiben beinhalten Drohungen des Migrationsamtes, 

ihnen die teilweise langjährige Aufenthaltsbewilligung 

zu entziehen, wenn sie nicht in absehbarer Zeit eine 

ausreichende Arbeitsstelle fänden. Dabei sind die Auf-

lagen des Migrationsamtes gnadenlos. Von einer allein-

erziehenden Mutter mit zwei Kindern wird ein Pensum 

von mindestens 80% verlangt. Das Gleiche gilt für ei-

nen sechzigjährigen Mann mit gesundheitlichen Prob-

lemen, der es ohnehin schon schwer hat auf dem Ar-

beitsmarkt. 

Verschärfung der Ausschaffungspraxis ab 2019 

Im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) ist seit 

jeher ein Widerruf der Aufenthalts- bzw. Niederlas-

sungsbewilligung wegen Sozialhilfebezug vorgesehen. 

Aufgrund einer parlamentarischen Initiative der 

Schweizerischen Volkspartei (SVP) zur Änderung des 

AIG wurde diese Praxis allerdings ab 2019 massiv ver-

schärft. → Fortsetzung auf Seite 3 
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Editorial 

Die Corona-Krise scheint sich – im Kontrast zum Spät-

herbst des vergangenen Jahres –etwas entspannt zu ha-

ben. Seit einiger Zeit sind die Kafis der Stadt Zürich wie-

der geöffnet. Wer genügend Geld dafür hat, kann sozi-

ale Kontakte wieder in aller Öffentlichkeit pflegen. Für 

armutsbetroffene Menschen war ein solcher Kafi schon 

vor der Corona-Pandemie ein Luxus, deshalb war und 

ist das Kafi Klick als Treffpunkt ohne Konsumations-

zwang für viele Menschen eine Notwendigkeit und eine 

bedeutende Erleichterung im Leben. Für viele ist die 

Corona-Krise noch lange nicht vorbei: Der Arbeits-

markt stellt sich gerade für Arbeitssuchende im Nied-

riglohnsektor als ausgetrocknet dar. Es sind kaum Arbeitsstellen zu finden oder es ist eine enorm hohe Nachfrage 

vieler Bewerber*innen zu konstatieren. Auffällig: Die meiste Arbeit wird von Temporärbüros oder befristet ange-

boten, vermeintlich langfristige, sichere Arbeit ist fast nicht zu finden. Es ist für Armutsbetroffene ein zusätzliches 

und gravierendes Problem, wenn sie von Behörden schikaniert und unter Dauerdruck gehalten werden. Das vorlie-

gende Juntas thematisiert die Verstrickung von Sozialhilferecht, Migrationsrecht und der Situation auf dem Arbeits-

markt. Auch während der Coronapandemie versucht das Kafi Klick zu unterstützen und zusätzlich einen Treffpunkt 

für Armutsbetroffene darzustellen, wenngleich dies unter den Schutzbedingungen, mit Abstand und dadurch auf 

Sparflamme geschieht. Wollen sie sich ein eigenes Bild davon machen? Am 15. September 2021 findet der Tag der 

offenen Tür an der Gutstrasse 162 in Zürich statt. Wir würden uns freuen, Sie im Kafi Klick begrüssen zu dürfen. 

 

Was will das Kafi Klick? 
Das Kafi Klick existiert seit 2009 und ist seit März 2020 

als eigenständiger Verein konstituiert. Der Verein Kafi 

Klick hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen 

armutsbetroffener Menschen in der Schweiz zu verbes-

sern. Zu diesem Zweck betreibt er an der Gutstrasse 162 

in Zürich ein kostenloses Internetcafé. 

Wer heutzutage keinen Zugang zum Internet und keine 

entsprechende Anwendungskenntnisse hat, findet sich 

von wichtigen Informationen und Kommunikationska-

nälen ausgeschlossen. Ob es um freie Wohnungen, Stel-

lenangebote oder Zugverbindungen geht, ohne Inter-

netzugang kommt man schwerlich an diese Informatio-

nen. Durch individuelle, niederschwellige Unterstützung 

im Umgang mit Computer und Internet tragen wir zur 

Bildung und gesellschaftlichen Integration armutsbe-

troffener Menschen bei. Wir erachten es als zentral, 

dass die Schere im Bereich der digitalen Kommunika-

tion nicht weiter aufgeht. Wir vermitteln einen ange-

messenen Umgang mit dem Internet und persönlichen 

Daten, Computeranfänger*innen ermöglichen wir einen 

Einstieg. Durch niederschwellige Beratung und Unter-

stützung im persönlichen Kontakt entsteht Kompetenz 

in der Anwendung von Computer und Internet. Der 

Treffpunkt im Kafi Klick ist als Ort der Begegnung ge-

staltet. Durch den Austausch entstehen Beziehungen. 

Unser Treffpunkt verringert die armutsbedingte soziale 

Isolation. Durch den Austausch mit Menschen in der 

gleichen Situation wird Selbsthilfe wirksam. Wir bieten 

kostenlose warme Mahlzeiten und Getränke an. Aus der 

Bibliothek können Besucher*innen aufliegende Zeitun-

gen lesen oder ein Buch zur Hand nehmen. Zudem führt 

das Kafi Klick eine Kleidersammlung, aus welcher bei 

Bedarf Kleidung ausgesucht werden kann. 

 

Impressum 
Verein Kafi Klick 

Gutstrasse 162 info@kafiklick.ch 043 243 98 38 

8055 Zürich www.kafiklick.ch 

Geöffnet von Montag bis Freitag, 14.00 bis 18.00 Uhr 

 

Postkonto 15-427365-9 

Das Kafi Klick ist steuerbefreit. 

Auflage: 800 

 

Redaktion 

Stephan Hochuli 

Fabio Weiler 

Ladina Marthaler 
 

 

http://www.kafiklick.ch/
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Neu wird festgeschrieben, dass die Niederlassungsbe-

willigung C ab einem Sozialhilfebezug von 80'000 

Franken automatisch auf ein B zurückgestuft wird, und 

die Aufenthaltsbewilligung B ab einem Bezug von 

50'000 Franken zum Entzug des Aufenthaltsrechts und 

gegebenenfalls sogar zu einer Ausweisung aus dem 

Land führt. Die Sozialämter der Gemeinden sind dabei 

verpflichtet, die Überschreitung dieser Beträge dem je-

weiligen kantonalen Migrationsamt (ehem. Fremden-

polizei) zu melden. Diese Verschärfung führt also dazu, 

dass Migrant*innen ohne Schweizer Pass, die seit Jahr-

zehnten in der Schweiz leben, arbeiten und Steuern 

zahlen, oder sogar hier geboren wurden, wegen Sozial-

hilfebezug aus der Schweiz weggewiesen werden. 

Angesicht der Kulanz, welche die Schweizer Behörden 

den durch die Pandemie in die Krise geratenen Unter-

nehmen entgegenbrachte, hätte man annehmen kön-

nen, dass das Migrationsamt in ihrer Sanktionspraxis 

ebenfalls nachsichtig mit Armutsbetroffenen umgeht, 

die aufgrund der Pandemie ihre Arbeit verloren haben 

und neu auf Sozialhilfe angewiesen sind. Für viele Ar-

mutsbetroffene ohne Schweizer Pass war es in den 

letzten Monaten unmöglich, eine Stelle anzutreten und 

sich den Lebensunterhalt eigenständig zu verdienen. 

Dennoch übt das Migrationsamt massiven Druck auf 

diese Menschen aus. Eine Folge davon ist die starke Zu-

nahme von psychischen Krankheiten wie Depressio-

nen und Angstzustände bei armutsbetroffenen Men-

schen. Damit Ausländer*innen mit dem Entzug der Nie-

derlassungsbewilligung oder der Ausschaffung sankti-

oniert werden, brauchte es bis 2019 einen «schwer-

wiegenden Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit». 

Mit der verschärften Ausschaffungspraxis wird nun 

der Bezug von Sozialhilfe auf dieselbe Stufe gestellt und 

Armut offiziell zu einer «Straftat». 

Damit Armut nicht zu einem Verbrechen wird… 

Im Kafi Klick sind wir tagtäglich damit konfrontiert, 

wie zermürbend die Suche nach einer Arbeitsstelle, 

nach einer Wohnung, oder nur schon die Bewältigung 

der behördlichen Korrespondenz sein kann. Die aus-

serordentliche Situation in den letzten Monaten inten-

sivierte nicht nur die enorme psychische Belastung für 

Armutsbetroffene, sondern auch für uns Mitarbei-

ter*innen. Im Unterschied zu anderen Anlaufstellen 

war das Kafi Klick seit Ende des ersten Lockdowns im-

mer offen (natürlich unter Einhaltung der Schutzmass-

nahmen). Wir wollten unser Angebot nicht auf einen 

Telefondienst reduzieren, weil wir aus Erfahrung wis-

sen, dass ein persönliches Gespräch ungemein viel ent-

lastender und hilfreicher ist. Existenzängste, Traurig-

keit und Verzweiflung, die mit prekären Arbeits- und 

Lebenssituationen verbunden sind, können nicht via 

Telefon besprochen werden. Auch administrative 

Problemstellungen sind für Personen mit wenig Com-

puterkenntnissen kaum über den Telefonhörer zu lö-

sen. Dank einer gemeinsamen Anstrengung mit den Be-

troffenen konnten wir trotz allen gesundheitlichen Ri-

siken unser Internetcafé offenhalten und damit immer 

wieder die schlimmsten Auswirkungen der Krise auf 

armutsbetroffene Menschen abfedern. 

…brauchen wir Unterstützung! 

Mittlerweile hat Samira Marti (SP-Nationalrätin) eine 

parlamentarische Initiative mit dem Titel «Armut ist 

kein Verbrechen» eingereicht. Diese fordert, dass die 

Verschärfungen im AIG von 2019 korrigiert werden. 

Wir unterstützen solche politischen Vorschläge, weil 

sie die ohnehin schon prekäre Situation von Armutsbe-

troffenen entlasten können. Neben diesen politischen 

Vorstössen braucht es aber weiterhin die Arbeit, die in 

direktem Kontakt mit Betroffenen versucht, den von 

Armut betroffenen Menschen ein würdiges Leben zu 

ermöglichen. Und dafür sind wir auch weiterhin auf 

Spenden angewiesen. Wir bedanken uns ganz herzlich 

und im Voraus, im Namen der Besuchenden des Kafi 

Klick und der Mitarbeitenden, für das treue Engage-

ment. Ladina Marthaler 

 

Bilder der Seiten 1&3 
Eine Warteschlange vor dem Kafi Klick ist nichts Ungewöhnliches. 

Viele Menschen brauchen mit oder ohne Computer Unterstützung. 

Einige sind in der Lage, ihre (Online-)Angelegenheiten selbst zu er-

ledigen oder sie kommen zu einem Kaffee vorbei. Dereinst soll das 

Kafi Klick auch wieder als Treffpunkt fungieren und mithelfen, ar-

mutsbedingte Isolierung zu durchbrechen. 
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KURZ ERKLÄRT 

Einstelltage: Geldstrafen der RAV’s 

Während der Corona-Zeit mussten sehr viele Men-

schen die Leistungen der Arbeitslosenkassen in 

Anspruch nehmen. Auffallend ist, dass die Anzahl 

Einstelltage in den vergangenen Jahren stark ange-

stiegen ist.  

Einstelltage sind eine Geldstrafe vom RAV. Wenn man 

die Pflichten zur Mitwirkung und Schadenminderung 

verletzt, streicht das RAV zur Strafe einige Taggelder. 

Dabei handelt es sich um Werktage. Wenn 60 Einstell-

tage verhängt werden, muss man ungefähr drei Monate 

ohne Arbeitslosengeld auskommen, was auf die unmit-

telbare Lebensrealität einen ähnlichen Einfluss hat, 

wie wenn der Chef kurzfristig für drei Monate den 

Lohn streichen würde. 

«Ungenügende Arbeitsbemühungen» 

Im Kafi Klick machen wir immer wieder die Erfahrung, 
dass Menschen etwa wegen «ungenügenden 

Arbeitsbemühungen» sanktioniert werden. Bewerbun-
gen werden mitunter als Onlineanfragen an Unterneh-
men erwartet, was viele Menschen aufgrund ihrer 
praktischen Fähigkeiten nicht zu Stande bringen. Wer 
mit 60 Jahren entlassen wird, davor aber 30 Jahre im 
gleichen Beruf arbeitete, wird sich kaum innert nützli-
cher Zeit die notwendigen Fähigkeiten angeeignet ha-
ben. Es ist zu konstatieren, dass die Bestrafungspraxis 
– die für die Bestraften einen existenziellen Charakter 
hat – in den letzten Jahren verschärft wurde. Es ist er-
fahrungsgemäss vor allem eine Frage der Auslegung, 
was als Fehlverhalten definiert wird. Ein Blick in die 
Statistik zeigt ein schweizweiter Anstieg zwischen 
2012 und 2019, besonders in gewissen Kantonen 
(Genf). Dass es auch anders geht, ist im Kanton Jura zu 
beobachten. Das Kafi Klick wehrt sich gegen eine rigide 
Bestrafungspraxis Arbeitsloser, etwa mit der Petition 
«Keine Bewerbungspflicht während der Coronakrise» 

vom Sommer 2020. 

 

Grafik 
In Genf stieg der Anteil sanktionierter Personen in den letzten Jahren 

stark. In Zürich langsam, aber stetig. Den niedrigsten Anteil hat der 

Kanton Jura. Quellen: Watson.ch / Seco / infogram/fox 

 

 

Spendenaufruf! 
Um unsere Arbeit fortsetzen zu können, sind wir auf 

Spenden angewiesen. Herzlichen Dank. 

Kafi Klick, PC 15-427365-9 

IBAN CH13 0900 0000 1542 7365 9 


